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XIV. Zuftand der juriftifchen Wiflenfchaften.

f.

Die Gefetzgeben 'de Gewalt war in den
orientalifchen Staaten in den Händen der Könige,
unter denen fich während diefes Zeitraumes keiner durch

vorzügliche Weisheit oder durch nachahmungswürdige Ge¬
fetze auszeichnete : wenigftens nennet uns die Gefchichte
keinen folchen.

Ifc' lir -Tftii i ::* —••- i' l £T'f ' '-Infi et «'*

In Griechenland gab der ätolifche und achäi-
fche Bund feine Gefetze auf den allgemeinen Verfamm-
lungstagen. — Ariftoteles verwarf die Meynung
derer , dafs es überhaupt nur pofitive Gefetze gebe:
vielmehr behauptete er , es gebe auch, aufser ihnen,
ein Natuirecht , und die Verfchiedenheit ,des Rechts

gelte nicht in Anfehung des letztein , fondern nur je¬
nes. Sie entfpringen aus der willkührlichen Ueberem-
kunft der Menfchen , betreffend den Nutzen gewifier
Handlungsweifen. iDiefe Uebereinkunft beruhe auf
fu'bjektivev Beurtheilung , deren Refultate febr verfebie-
den feyn können. Daher gleichen die pofitiven Rechte
den Maafen und Gewichten. Ein Volk hat kleinere,

das andere größere eingeführt , wie es die Meynung
von dem individuellen BedürfnhTe mit fich bringt ; der-
felbe Fall fey bey der Verfchiedenheit der willkührli¬
chen Rechte bey verfchiedenen Völkern. Die Völker
haben auch verfchiedene Staatsformen : gleichwohl
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laffe (ich nur Eine belle , d. i. natürliche gerechte,
denken u. f. w.

nsb t »w f«»- t. { »Iva . -suo *r.

In Karthago fcheiht Anfangs der Senat die
Macht, Gefetze zu geben, mit dem Volke gemeinfchaftlich
gehabt zu haben : hernach aber zog fie das Volk allein
an ficfa.

• ' ' '■ 4 * V, ■ O

*) In Rom hatte das Volk vom Anfange her die ge¬
fetzgebende Gewalt: jedoch nur zum Schein , indem es
det Senat durch die Auguren nach feinem Willen zu ftim-
men wufste. Komulus, Numa und Servius Tullius waren
die erften römifchen Gefetzgeber : in dem Verftande, wie
Lykurg und Solon, dafs iie nämlich dem Volke Vorfchläge
thaten , die alsdann durch allgemeine Volksfchlüfle ent¬
weder genehmigt oder auch verworfen wurden. Die
übrigen Staatsgeletze wurden ailmählig hinzugethan, be-
fonders bey Vertreibung der Könige und bey den Unru¬
hen zwifchen den Patriciern und Plebejern. Jene hatten
nicht allein , durch den ausfchliefslichen Belitz des Kon¬
sulats, Anfangs den Richterftuhl in bürgerlichen Sachen
allein , fondein fie wußten auch allein die unter den Kö

*) Was hier vorgetragen wird, gehört zum Theil in den vo¬
rigen Zeitraum, man hat es aber um des Zuiämmenhan-
ges willen hierher gefleht..
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nigen über folche Falle angeordneten Gefetze und , wo
diefe nicht zureichten , die Vorschriften des Herkommens

(Mos maiorvtm ). Unter folchen Umftanden gefchah

den Plebejern fo oft Unrecht und die Patricier behandel¬

ten fie fo fehr nach Willkühr , dafs fie endlich auf ein g e-

£a h r i e b e n e s Gefetzbuch dran gen , wonach im Gericht

gefprochen werden füllte. Nach langwierigem Zwifte
wurden Gefandre nach Griechenland gefchickt , um die
Solonifchen und andere Gefetze zu fammeln . Hierauf

wählte man , mir Aufhebung des Konfulats und Tribunals,

IO Mariner unter dein Namen Decemviri legura

fcribendarum , die ein dem römifchen Staate angemef-

fenes Gefetzbuch entwarfen und zugleich die Staatsge-

fchäfte verwalteten . Sie lafen 12 Tafeln voll griechifcher,
vielleicht auch einheimifcher , Gefetze aus , und brachten

fie in Vorfchlag , da fie denn das Volk genehmigte (44g

vor Chr .). Diefe L e g e s d u o d e c i m t a b u 1a r u m find

die Grundlage des peinlichen und bürgerlichen Rechts

der Römer . Wir haben fie zwar nicht mehr ganz : es find

aber doch noch anfehnliche Bruchftücke vorhanden , die

Jakob Godefroy ( in Quatuor fontibus iuris

civilis . Genevae 1655. 4 ; auch in OttonisTbe-

fauro iuris T . 3.) am beften geordnet und unter einander

verbunden hat . Vergl . Leges XII tabularum , fuis quot-

quot repertri potuerunt fragmentis / eftitutae et obfervatio-

nibus critico - antiquariis iltuftratae a Joh . Nie . Func-

cio . Rintel . 1744. 4. Commentaire für la Loi de 12

Tables ; par M. ßouchaud . ä Paris 1787 - gr, 4.

Vergl . D. für l'origine des loix des 12 Tables ; par M.

Bflnamy ; in Mem . de l' Ae . des Infcr . T . ig . p.

41 — 152.
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Da aber diefe Gefetze ziiin Theil gar zu kurz und

dunkel abgefafst waren , auch die veränderten Zeitumftan-

de neue Gefetze erforderten ; fo erweiterten fie die Prae-

toren durch ihre Edikte , d. i. Inbegriffe von Rechtsvor-

lchrifren, die fie allemahl beym Antritte ihres Amtes be¬

kannt machten und nach denen fie während ihrer jäh¬

rigen Amtsverwaltung Recht fprachen. Weil fie aber

nach und nach ihre Edicte , entweder aus Gunft oder

aus Hafs, im Laufe des Jahres oft veränderten ; fo

wurde dies erft durch ein Dekret vom Senat , hernach

durch ein Gefetz verboten , welches C. Cornelius zum

grofsen Verdrufs des Adels duichfetzte ( 686 a. U. C ).
Von der Zeit an erhielten die Kechtsvorfchriften der Prae-

toren mehr Beftändigkeit , und die Rechtsgelehrten fien-

gen an , ihre Edicte mit allem Fleifse zu ftudiren , und

einige auch darüber zu commentiren. Endlich hielten

fogar einige öffentliche Vorträge. Der elfte , der dies

that, war Tiberius Coruncanius (um 500 ab U. C.)

— Uebrigens publicirten auch andere Magiftratsperfo-
•vv ~- » A-ij < ■ ~ " " - •*'• .

pen Edicte. Da fie zufammen Honorati genennt

wurden ; fo hiefs das aus ihren Edicten abgeleitete Recht

i'us honorarium . Die Edicte der Praetoren waren

aber doch unter alivn die wichtigften.

Zu den berühmteften römifchen Rechtsgelehrten

diefes Zeitraums gehören : Appius Claudius Cae-

Gus, der über den Prozefs und die Ufurpationen fchrieb;
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Cn . Flavius , der die Rechtsformeln, nach denen die

Klagen eingerichtet feyn müfsten , fammelte und be-

kannt machte; die Mucii Scaevolae ( f. G. Ar-

noldi vitae Scaevolarum editae ab H. J. Arntzenio.

Traj . ad Rh. 1767. 80 ur*d Cato fammelten die Gut¬

achten und Bedenken berühmter Juriften ; P. Cin-

cius Alimentus fchrieb über die Pflichten des Ju¬

riften ; L. Aelius , der Weife , hinterliefs einen

Commentar über die 12 Tafeln ; Quintus fchrieb

Definitionen , -wovon etwas weniges in den Pandekten

fleht ; Servius Sulpicius Rufus (f. Ev. Otto de

vita, ftudiis, fcriptis et honoribus S. S.. Rufi. Traj.

J737- 8 ) 5 Trebatius Tefta und Alfenus Va^

rus aus Cremona (f. Ottonis Varus , ab iniuriis ve-

terum et recentiorum liberatus, ib . 1736. 8 ) — Un-

biegfame Strenge und Anhänglichkeit an das ftoifche

Syftem charakteriliren fie im Allgemeinen. ( S. J . G.

Schaumburg de iurisprudentia veterum iurisconfulto-

rum Stoica etc. Jen . 1745. 8- Ortloff 's Abhandl.

oben IX. 10. Unter den Sätzen jener Philpfophie, die

vorzüglich in die röm. Rechtstheorie, und vermitteln

derfelben in das Naturrecht Einflufs hatten , zeichnet fich

befonders der vom Ulpian vorgetragene Grundfatz der

Gleichheit aus. Nicht weniger merkwürdig ift der Satz,

dafs die Heiligkeit des Eides nicht auf der Furcht vor

den Göttern , fondern auf der Heiligkeit des Rechts und

der Wahrheit beruhe.
Dd
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